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Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen 

Kommission - Landeskirche und Diakonie 

in Württemberg - im Jahr 2011
Sitzung vom 18. Februar 2011:

· Regelung für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben (TVöD-Wald BaWü) vom 3. Februar 2009, Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Würt​temberg aus dem Geltungsbereich des MTW und TV-Forst in den TVöD-Wald BaWü und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Wald BaWü) vom 3. Februar 2009, Tarifvertrag für zum Forstwirt Auszubildende im kommunalen öffentlichen Dienst (TVAöD-Wald VKA) vom 4. September 2009 - Klarstellung zur Anwendung tariflicher Bestimmungen:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 18. Februar 2011 beschlossen, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben (TVöD-Wald BaWü) vom 3. Februar 2009 - Beschluss rückwirkend zum 1. Januar 2009 -, der Tarifvertrag für zum Forstwirt Auszubildenden im kommunalen öffentlichen Dienst (TVAöD-Wald VKA) vom 4. September 2009 - Beschluss rückwirkend zum 1. August 2009 - sowie der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg aus dem Geltungsbereich des MTW und TV-Forst in den TVöD-Wald BaWü und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Wald BaWü) vom 3. Februar 2009 - Beschluss rückwirkend zum 1. Januar 2009 - und die diese ändernde, ergänzende oder ersetzende Tarifverträge keine Anwendung finden.

____________________________________

Sitzung vom 25. März 2011:

· Regelung für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Lan​des​​kirche in Württemberg:
· Protokollnotiz zu § 26 TVöD betreffend Übertragung bzw. Abwicklung des Resturlaubs aus dem Vorjahr:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. März 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2011 beschlossen, dass in Dienststellen, in denen sowohl Kirchenbeamtinnen/-beamte als auch privat-

rechtlich angestellte Mitarbeitende beschäftigt werden, durch Dienstvereinbarung nach § 36 MVG (Württemberg) zwischen der zuständigen Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung geregelt werden kann, dass für die Übertragung bzw. Abwicklung des Resturlaubs aus dem Vorjahr die für Kirchenbeamtinnen/-beamte maßgeblichen Regelungen angewandt werden.


· Arbeitsrechtliche Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. März 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2011 und befristet bis zum 30. September 2011 eine Arbeitsrechtliche Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung beschlossen.


· Änderung der Richtsatztabelle für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 25. März 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2010 die Änderung der Richtsatztabelle für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker beschlossen. 
____________________________________

Sitzung vom 20. Mai 2011:

· Regelung für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Lan​des​​kirche in Württemberg:

· Tarifübernahme Erziehungsdienst:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 20. Mai 2011 mit Wirkung vom 1. Juli 2011 die Übernahme des Tarifvertrages Sozial- und Erziehungsdienst für den Bereich der Kindertageseinrichtungen beschlossen.

· Regelung für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Monatliches Entgelt für Praktikantinnen/Praktikanten gemäß § 8 Teil 4.4 AVR-Wü/I: Redaktionelle Korrektur:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 20. Mai 2011 mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 redaktionelle Korrekturen bezüglich des monatlichen Entgelts für Praktikantinnen/Praktikanten gemäß § 8 Teil 4.4 AVR-Wü/I beschlossen.

____________________________________

Sitzung vom 15. Juli 2011:

· Allgemeines:
· Personelle Veränderung auf der Dienstgeberseite Diakonie (Mitgliedschaft Arbeitsrechtliche Kommission, AVR-Arbeitsausschuss):

Herr Altmayer, Schwäbisch Hall, wurde als Nachfolger von Herrn Stasing, Stuttgart, als Mitglied in die Arbeitsrechtliche Kommission gewählt.

Herr Weber, Kernen-Stetten, wurde als Nachfolger von Herrn Schüle, Schwäbisch Hall, als Mitglied in den AVR-Arbeitsausschuss gewählt.


· Wahl des Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg):

Herr Ernst Amann-Schindler wurde als Nachfolger von Frau Adamek, der bisherigen Vorsitzenden der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg), die auf eigenen Wunsch im September 2011 von ihrem Amt zurücktreten wird, als neuer Vorsitzender der Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (Württemberg) für die laufende Amtszeit gewählt. 


· Regelung für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Lan​des​​kirche in Württemberg:

· Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung (Anlage 3.7.3 zur KAO):

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 15. Juli 2011 die Verlängerung der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung (Anlage 3.7.3 zur KAO) für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 beschlossen.


· Arbeitszeitkonten für Religionspädagogen/Religionspädagoginnen:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 15. Juli 2011 mit Wirkung vom 1. August 2011 eine Arbeitszeitkontenregelung für Religionspädagogen/Religionspädagoginnen beschlossen (Einfügung der neu​en Absätze 2 b), 2 c) und 2 d) in § 6 KAO).


· Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechtsverhältnisse von Orientierungspraktikanten und -praktikan​tin​nen (Orientierungspraktikumsordnung):

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 15. Juli 2011 mit Wirkung vom 1. September 2011 eine Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechtsverhältnisse von Orientierungspraktikanten und -praktikan​tin​nen (Orientierungspraktikumsordnung) beschlossen.


· Ergänzung der Arbeitsrechtlichen Regelung über die Stundenentgeltsätze für kurzfristig beschäftigte Aushilfen und Vertretungskräfte (Anlage 1.2.3 zur KAO) um die S-Entgeltgruppen:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 15. Juli 2011 rückwirkend zum 1. Juli 2011 eine Ergänzung der Arbeitsrechtlichen Regelung über die Stundenentgeltsätze für kurzfristig beschäftigte Aushilfen und Vertretungskräfte (Anlage 1.2.3 zur KAO) um die S-Entgeltgruppen beschlossen..
____________________________________

Sitzung vom 14. Oktober 2011:

· Regelung für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Lan​des​​kirche in Württemberg:

· Arbeitsrechtliche Regelung zur Bewertung der Dienstaufträge der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker (neue Anlage 3.5.2 zur KAO):

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 14. Oktober 2011 mit Wirkung vom 1. November 2011 eine Arbeitsrechtliche Regelung zur Bewertung der Dienstaufträge der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker (neue Anlage 3.5.2 zur KAO) beschlossen.

· Regelung für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:

· Leistungsentgelt 2012 in den AVR-Württemberg - Erstes Buch -: Anpassung an aktuellen Verhandlungsstand:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 14. Oktober 2011 mit Wirkung vom 1. Dezember 2011 beschlossen, den Zeitraum für Verhandlungen unter paritätischer Beteiligung der AGMAV über einen im Diakonischen Werk Württemberg e. V. einzurichtenden Fonds zur Bestandssicherung und Gewährleistung von Arbeitsplatzsicherheit in Mitgliedseinrichtungen vom 31. Dezember 2011 auf den 30. Juni 2012 zu verlängern.


· Tarifvertrag über eine einmalige Pauschalzahlung vom 2. August 2011 einschließlich ergänzender Bestimmungen:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 14. Oktober 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2011 einen Tarifvertrag über eine einmalige Pauschalzahlung vom 2. August 2011 einschließlich ergänzender Bestimmungen beschlossen.

· Arbeitsrechtliche Regelung über eine Dienstvereinbarung zur Sicherung der Leistungsangebote gemäß § 17 Teil 2 AVR-Wü/IV der Diak. Altenhilfe gGmbH, Schwäbisch Hall:

Der Antrag zur Arbeitsrechtlichen Regelung über eine Dienstvereinbarung zur Sicherung der Leistungsangebote gemäß § 17 Teil 2 AVR-Wü/IV für die Diak. Altenhilfe gGmbH Schwäbisch Hall hat in zweiter Abstimmung nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Damit kann nun die Schlichtung nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz beantragt werden.
____________________________________

Sitzung vom 9. Dezember 2011:

· Allgemeines:

· Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 
der VIII. Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - für das Jahr 2012:

Herr Reinhard Haas, Tuttlingen, wurde zum Vorsitzenden und Herr Erwin Hartmann, Stuttgart, zum stellvertretenden Vorsitzenden der VIII. Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - für das Jahr 2012 gewählt.

· Regelung für KAO-Anwendende im Bereich der Evangelischen Lan​des​​kirche in Württemberg:

· Auslaufen der Arbeitsrechtlichen Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung, Übergangsregelung für vorhandene Präsenzkräfte:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2011 für Präsenzkräfte, die am 30. November 2011 in einem Beschäftigungsverhältnis zu einem Anstellungsträger im Geltungsbereich der KAO stehen, die Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung bis längstens 30. Juni 2012 beschlossen. 

Die bis zum 31. Dezember 2011 befristete Arbeitsrechtliche Regelung zu Präsenzzeiten in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung läuft aus.


· Arbeitsrechtliche Regelung zur Nachbarschaftshilfe:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2011 mit Wirkung vom 1. Januar 2012 eine Arbeitsrechtliche Regelung zur Nachbarschaftshilfe beschlossen. Dabei wurde ebenfalls beschlossen, dass auch solche Stundensätze, die in Dienstvereinbarungen festgelegt worden sind, welche am 1. Januar 2012 bereits bestehen, künftig automatisch an Entgelterhöhungen teilnehmen.
· Regelung für AVR-Anwendende im Bereich des Diakonischen Werkes Württemberg e. V.:
· In den AVR-Württemberg - Erstes und Zweites Buch - anzuwendende Änderungstarifverträge (ARR 10/11): Redaktionelle Einarbeitung von Änderungen:

Die VIII. Arbeitsrechtliche Kommission - Landeskirche und Diakonie in Württemberg - hat in ihrer Sitzung am 9. Dezember 2011 rückwirkend zum 1. Januar 2010 die redaktionelle Einarbeitung von Änderungen von in den AVR-Württemberg - Erstes und Zweites Buch - anzuwendenden Änderungstarifverträgen (ARR 10/11) beschlossen.
